
Übersicht Reisekostenpauschalen 
 
 
Gemäß dem Gesetz zur Reform des Reisekostengesetztes vom 26. Mai 2005 gelten ab 
dem 1. September 2005 die folgenden Pauschbeträge: 
 
1. Wegstreckenentschädigung gem. § 5 BRKG 

 
- für Fahrten eines Kraftfahrzeugs  

oder eines anderen motorbetriebenen 
Fahrzeugs (§ 5 Abs. 1 BRKG)    0,20 €/ km 
        max. 130,00 € 

- Festsetzung des Höchstbetrags wenn  
dienstliche Gründe dies im Einzelfall 
oder allgemein erfordern auf    150,00 € 

 
- bei erheblichem dienstlichem Interesse   0,30 €/ km 

  (§ 5 Abs. 2 BRKG) 
 

- bei Benutzung eines Fahrrads, mind. viermal 
     im Monat (§ 5 Abs. 3 BRKG)    5,00 €/ Monat 

 
 
2. Tagegeld, § 6 BRKG (§ 4 Abs. 5 S. 1 Nr. 5 S. 2 EstG), Änderung zum 01.01.2020 

 
bei Abwesenheit von: 

 
- weniger als 24 Stunden, aber min. 8 Stunden  14,00 € 
- 24 Stunden       28,00 € 

 
Erhält ein Dienstreisender unentgeltlich Verpflegung, so wird das zustehende 
Tagegeld gekürzt, und zwar für: 
 

- Frühstück    um 20 %  (  5,60 €) 
- Mittagessen    um 40 %  (11,20 €) 
- Abendessen    um 40 %  (11,20 €) 

 
des vollen Tagessatzes. 

 
 
3. Übernachtungspauschale, § 7 BRKG 
 

- für eine notwendige Übernachtung (wenn keine oder  
geringere Übernachtungskosten als 20 €  
angefallen sind)          
        20,00 € 

 
 
 
 

Im Übrigen findet das Bundesreisekostengesetz, gültig ab 01.09.2005, Anwendung. 


